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Muster-Pflichtenheft für DaZ-Lehrpersonen 
	Zweck
	Regelt den Auftrag der DaZ-Lehrperson.


	Ziel
	Die DaZ-Lehrperson unterstützt und begleitet DaZ-Schülerinnen und 
-Schüler im Kindergarten- und Schulalter beim Spracherwerb der deutschen Sprache als Zweitsprache mit dem Ziel, ihnen den Besuch der ordentlichen Bildungsgänge zu ermöglichen. Sie unterstützen Lehrpersonen für Kindergarten und Volksschule bei der integrativen Schulung.


	Voraussetzung
	Für die Ausübung der gestellten Aufgaben benötigt die Lehrperson in der Regel den CAS-Weiterbildungslehrgang „Deutsch als Zweitsprache“, vergleichbare Aus- bzw. Weiterbildungen oder einzelne Module dieses Zertifikatslehrgangs (letzteres vor allem bei kleineren Pensen).


	Auftrag
	Die DaZ-Lehrperson 
· begleitet und unterstützt je nach Situation einzelne Schülerinnen und Schüler oder Gruppen von Schülerinnen und Schülern innerhalb oder ausserhalb der Klasse in der Erlernung der deutschen Sprache.

· Klärt und dokumentiert die Zusammenarbeit mit der Regellehrperson.

· DaZ-Lehrperson erarbeitet und führt gemeinsam mit den Regellehrpersonen Unterrichtssequenzen für die mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler durch;
· ist Teil vom Schulteam und beteiligt sich an der Gestaltung und Organisation am Standort, insbesondere an klassenübergreifenden Projekten zur Sprachförderung
;


	Vorgesetzte
	Ist der Standortschulleitung unterstellt.


	Anstellungsbedingungen
	Gemäss kantonaler Lehreranstellungsgesetzgebung.


	Weiterbildung
	Sie nimmt regelmässig an den Weiterbildungsanlässen ihres Schulstandortes und im Institut für Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule IWB im Bereich DaZ teil.


	Abgrenzungen
	Die DaZ-Lehrperson übernimmt innerhalb ihres Pensums keine Stellvertretungen von Regellehrpersonen. Ausnahme: Die DaZ-Lehrperson hat im Rahmen ihres Pensums einen Auftrag, den sie an der betreffenden Klasse weiterführt.


Martin Häberlin Schulamt / inhaltliche Überarbeitung Carolina Luisio PHBern







� Sprachförderprojekte: Vgl. Art. 9 BMDV
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